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c) den Bilanzorganen des Handels, der Industrie und 
der Landwirtschaft

ein geschlossenes System der operativen und voraus
schauenden Versorgungsini'ormation und Kontrolle.

Rechte und Pflichten

§4
(1) Die Versorgungsinspektionen haben ihre Aufgaben 

durchzuführen
a) in den Wirtschaftsorganen, Bilanzorganen und Be

trieben
— der Konsumgüterindustrie (einschließlich der 

Zulieferer),
— der Konsumgüter produzierenden örtlichen Ver

sorgungswirtschaft und des Handwerks,
— der Landwirtschaft,
— der Erfassung und des Aufkaufs landwirt

schaftlicher Erzeugnisse,
— des Binnenhandels mit Konsumgütern,
— des Verkehrs,

b) in den an der Lösung der Versorgungsaufgaben be
teiligten Fachorganen der örtlichen Räte, der Wirt
schaftsräte der Bezirke und der Produktionslei
tungen der Bezirks- und Kreislandwirtschaftsräte.

(2) Die Versorgungsinspektionen haben das Recht, zur 
Durchführung ihrer. Aufgaben in Unterlagen und Do
kumente der im Abs. 1 genannten Organe und Betriebe 
einzusehen, die sich beziehen auf:

a) den Teil der materiellen Bilanzen, der für die Er- ■ 
füllung des Warenfonds für die Versorgung der 
Bevölkerung von Bedeutung ist,

b) die zur Sicherung der Produktion, des Imports, 
des Absatzes und des Transports von Konsumgü
tern abgeschlossenen Vereinbarungen und Ver
träge,

c) die Bestands- und Reservebildung an Material so
wie Halb- und Fertigerzeugnissen,

d) die zur Sicherung der Versorgung erteilten Plan
aufgaben, Beschlüsse, Direktiven und Weisungen.

(3) Die Versorgungsinspektionen haben das Recht, im 
Rahmen ihrer Aufgaben und ihrer Berechtigung zur 
Einsichtnahme in die Unterlagen und Dokumente ge
mäß Abs. 2 Erklärungen, Stellungnahmen und Aus
künfte zu verlangen.

§5
(1) Die Versorgungsinspektionen haben das Recht, zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben mit den im § 4 genannten Or
ganen und Betrieben den notwendigen Informationsaus
tausch zu vereinbaren und sich auf die entsprechenden 
Informationsunterlagen dieser Organe und Betriebe zu 
stützen.

(2) Die Versorgungsinspektionen stützen sich auf die 
Mitarbeiter für Versorgungskontrolle und Information 
bei den Räten der Kreise, Abteilung Handel und 
Versorgung, sowie auf ehrenamtliche Mitarbeiter aus 
Wirtschaftsorganen und Betrieben, die an der Lösung 
der Versorgungsaufgaben beteiligt sind.

(3) Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Versorgungs
inspektionen übernehmen im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten und in Übereinstimmung mit den betref
fenden Organen und Betrieben Informationsaufgaben.

§ 6 •
Die Versorgungsinspektionen der Räte der Bezirke 

nehmen die Aufgaben und Rechte gemäß §§ 2 bis 5 
gegenüber zentral geleiteten Wirtschaftsorganen urtd 
Betrieben wahr, soweit sie hierzu durch den Minister 
für Handel und Versorgung ermächtigt werden.

§7
In bezug auf die Außenhandelsunternehmen ist die 

Versorgungsinspektion des Ministeriums für Handel 
und Versorgung berechtigt, Auskünfte und Stellung
nahmen zu fordern, die sich auf die Erfüllung der Auf
gaben zur Versorgung der Bevölkerung gemäß § 4 
Abs. 2 beziehen.

Leitung der Versorgungsinspektionen

§ 8

(1) Der Staatssekretär für Versorgung im Ministerium 
für Handel und Versorgung ist in Wahrnehmung der 
Rechte und Befugnisse des Ministers für Handel und 
Versorgung berechtigt:

a) die Kontroll- und Informationsaufgaben zu wich
tigen Versorgungsfragen auf der Grundlage des 
Volkswirtschaftsplanes und der Beschlüsse des Mi
nisterrates nach Beratung mit den Stellvertretern 
der Vorsitzenden der Räte der Bezirke für Han
del und Versorgung verbindlich für die Versor
gungsinspektionen der Räte der Bezirke in der 
Regel quartalsweise festzulegen. Die Stellvertreter 
der Vorsitzenden der Räte der Bezirke für Handel 
und Versorgung sind gegenüber dem Staatssekre
tär für Versorgung für die Durchführung der 
Kontroll- und Informationsaufgaben, die für die 
Versorgungsinspektionen der Räte der Bezirke 
festgelegt wurden, verantwortlich und berichts
pflichtig,

b) Mitarbeiter der Versorgungsinspektionen der Räte 
der Bezirke mit Zustimmung der Stellvertreter 
der Vorsitzenden der Räte der Bezirke für Handel 
und Versorgung zeitweilig überbezirklich einzu
setzen.

(2) Die Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke für Handel und Versorgung sind berechtigt, 
die in der Abteilung Handel und Versorgung der Räte 
der Kreise eingesetzten Mitarbeiter für Versorgungs
kontrolle und Information mit Zustimmung der Stell
vertreter der Vorsitzenden der Räte der Kreise für 
Handel und Versorgung mit der Durchführung von 
Kontrollaufgaben und mit der Ausarbeitung von terri
torialen Übersichten über die Versorgung zu beauf
tragen.
. (3) Der Leiter der Versorgungsinspektion des Ministe

riums für Handel und Versorgung
a) ist berechtigt, mit den Leitern der Versorgungsin

spektionen der Räte der Bezirke zu vereinbaren, 
daß sie kurzfristig erforderliche Kontroll- und In
formationsaufgaben durchführen und ihn über die 
Ergebnisse unterrichten. Über derartige Verein
barungen haben sie den Stellvertreter des Vor
sitzenden des Rates des Bezirkes für Handel und 
Versorgung zu informieren,

b) sichert die zentrale Anleitung und Unterstützung 
der Leiter der Versorgungsinspektionen der Räte 
der Bezirke und führt mit ihnen Erfahrungsaus
tausche durch,


